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„Der Gedichtband“

Kaufrechtliche Gewährleistung, Verhältnis zu anderen Anspruchsgrundlagen des BGB, Applika-
tion des § 285 BGB auf die Nacherfüllungspflicht des Verkäufers
Klausur für Fortgeschrittene
3 Stunden
Gesetzessammlung

& SACHVERHALT
A erbt von seinem Onkel zwei alte Bücher. Bei den Werken handelt es sich um zwei
vermeintlich identische Gedichtbände des italienischen Autors Francesco Petrarca in äußerst
seltener Erstauflage aus dem 14. Jh., die nicht mehr am Markt erhältlich sind. Da A nichts für
derlei Antiquarien übrig hat, bietet er beide Bücher im Internet als „Originale“ zum Verkauf
an, wo er sodann in B den ersten Interessenten findet. Dieser kauft dem A eins der beiden
Bücher für seine Sammlung zum Preis von 10.000 EUR ab, woraufhin A ihm ein Exemplar
zuschickt. Kurz darauf bemerkt A anhand von Aufzeichnungen seines Onkels, dass es sich
bei dem an B verkauften Exemplar nicht um ein echtes, sondern lediglich ein nachgedrucktes
Werk aus dem 16. Jh. handelt, welches nur ca. 1.000 EUR wert ist. Das zweite bei ihm
verbliebene Buch ist den Aufzeichnungen entsprechend jedoch echt. Der geschäftstüchtige A
verkauft das zweite Exemplar für 15.000 EUR und damit ca. 2.500 EUR über dem objektiven
Wert an C. Dieser ist Kunsthändler und veräußert das Werk kurzerhand weiter. Kurz darauf
bemerkt B die fehlende Echtheit seines Exemplars und wendet sich an A.

Welche Rechte hat B gegen A?

& LÖSUNG

A. §§ 437 NR. 1, 439 I ALT. 2, 434, 433 BGB
Zunächst kommt ein Gewährleistungsanspruch des B gegen A auf Nachlieferung aus §§ 437
Nr. 1, 439 I Alt. 2, 434, 433 BGB in Betracht.

I. Kaufvertrag
Dazu müsste zunächst ein wirksamer Kaufvertrag zwischen A und B vorliegen. Ein solcher
besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, die in Bezug aufeinander abge-
geben worden sind (Angebot und Annahme; Palandt/Grüneberg, BGB, 75. Aufl. 2016, BGB
Einf v § 145 Rn. 1). Unter Willenserklärung ist die auf eine Rechtsfolge gerichtete Entäuße-
rung des privaten inneren Willens zu verstehen. (Palandt/Grüneberg, 75. Aufl. 2016, BGB
§ 145 Rn. 2).
Beim Einstellen der Bücher ins Internet fehlte vorliegend der Rechtsbindungswille. Es

kann daher nicht als Angebot herangezogen werden – bloße inventatio ad offerendum
(Palandt/Grüneberg, 75. Aufl. 2016, BGB § 145 Rn. 2) –, jedoch ist das Angebot in der
Erklärung des B zu sehen, welches A spätestens konkludent durch die Zusendung des Buchs
angenommen hat.
Ein wirksamer Kaufvertrag liegt mithin vor.

II. Mangel
Weiterhin müsste die Leistung des A mangelhaft gewesen sein. Mangelhaft ist die Leistung im
Hinblick auf § 434 I BGB dann, wenn die Ist-Beschaffenheit negativ von der Soll-Beschaffen-
heit abweicht (vgl. Jauernig/Berger, BGB, 16. Aufl. 2015, BGB § 434 Rn. 8; Looschelders,
Schuldrecht BT, 12. Aufl. 2017, Rn. 34; MüKoBGB/Westermann, Münchener Kommentar
zum BGB, 7. Aufl. 2016, § 434 Rn. 1).

* Der Autor ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches und Internationales Arbeits- und Sozialrecht und
Rechtsvergleichung von Prof. Dr. Marita Körner an der Universität Hamburg und promoviert am Lehrstuhl für Bürgerliches
Recht, deutsches und internationales Steuer-, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Zivilverfahrensrecht von Prof. Dr. Michael
Stöber an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, im Wirtschaftsrecht.
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